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 Veröffentlicht am 21.06.1989

Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

98/05 Sonstige Angelegenheiten des Wohnbaus

Norm

MRG §30 Abs2 Z15;

StadterneuerungsG §1 Abs2;

StadterneuerungsG §3 Z10;

Rechtssatz

Im Fall der geplanten Assanierung eines Wohnhaustraktes in der Form, dass aus den in jedem Stockwerk be:ndlichen

4 Substandardwohnungen (WC am Gang, geringe Größe) durch Zusammenlegung unter Einbeziehung der Gang-WCs

und durch Einbau von Badezimmern je 2 Wohnungen der Kategorie A geschaCen werden sollen, kann für die

Beurteilung der Frage, ob ein Umbau vorliegt, von einem allgemeinen, am UmbaubegriC der Bauordnungen

orientierten Inhalt des Wortes "Umbau" ausgegangen werden (Hinweis auf Gutknecht in Korinek - Krejci, Handbuch

zum MRG, S 751 FN 121).
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